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Herrn
Martin Rapp
lm Brühl 7
72127 Kusterdingen

§t Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gemäß § 48b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Firma/Herrn/Frau

FirmaA/orname, Name Martin Rapp

Rechtsform Einzelunternehmen

lm Brüh! 7,72127 Kusterdingen

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht
zum Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 ESIG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 0'1.01.2023 bis zum 31.12.2024.

Wichtiger Hinweis:
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie auf einen bestimmten
Auftrag lautet. lst die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das
Original ist mit Dienstsiegel und Sicherheitsnummer versehen. Um eine Haftung für den Steuerabzug zu
vermeiden, hat der Leistungsempfänger im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 ESIG die Möglichkeit, die Richtig-
keit der Freistellungsbescheinigung beim Bundeszentralamt für Steuern zu überprüfen. Das Bundes-
zentralamt für Steuern wird dem Leistungsempfänger im Wege einer elektronischen Abfrage Auskunft über die
beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Freistellungsbescheinigungen erteilen (http://www.bzst.de)
Dazu sollen die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und bei einer elektronischen Abfrage clen
Leistungsempfängern bekannt gegeben werden. Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen,
die innerhalh des o.g. Gi)ltigkeitszeitraumes und/oder ftir"die o.g. Bar,rleistungen geleistet werden. Die Aufr"echnung
(Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung
gleich.
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Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
ohne Unterschrift gültig.

S2-59 Freistellungsbeschernigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen



flilililHf.^'l#?'tJ," Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerveruattung und über thre Rechte nach
Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen
lnformationsschreiben der Finanzvenvaltung. Dieses lnformationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik
,,Datenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.


